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1 Gesetzliche Grundlagen 

Die Voraussetzungen für eine Anerkennung zu einer regionalen Tourismusorganisation richten sich 
nach dem Gesetz über die Förderung des Tourismus (RB 70.2411; Tourismusgesetz; TourG) und dem 
dazu gehörenden Reglement über die Förderung des Tourismus (RB 70.2413; Tourismusreglement; 
TouR).  

Folgende Bestimmungen setzen den Rahmen für eine Bewerbung um Anerkennung zu einer regiona-
len Tourismusorganisation und sind zwingend zu beachten und einzuhalten: 
 
Tourismusgesetz: 

− Art. 7 Anerkennung 
− Art. 8 Voraussetzungen der Anerkennung 
− Art. 9 Entzug der Anerkennung 

 
Tourismusreglement: 

− Art. 2 Statuten 
− Art. 3 Personelle und finanzielle Ressourcen 
− Art. 4 Entscheidungsmacht 
− Art. 5 Mindesteinnahmen 
− Art. 6 Entscheid bei mehreren Bewerbern 
− Art. 7 Entzug der Anerkennung 

 
 
2 Einzureichende Unterlagen für das Gesuch um Anerkennung 

Das Gesuch um Anerkennung zu einer regionalen Tourismusorganisation per 1. Januar 2025 hat fol-
gende Unterlagen zu enthalten: 

1. Antragsschreiben, das darlegt, für welche Region(en) die regionale Tourismusorganisation 
für die Tourismusförderung zuständig sein will. 

2. Aktuelle Statuten  
3. Aktuelles Gesellschafterverzeichnis mit Nachweis der gültigen Stimmrechte (z.B. Aktienbuch, 

Gesellschaftervertrag/beglaubigte Gesellschafterliste) 
4. Businessplan verabschiedet durch Verwaltungsrat/Vorstand mit folgenden Minimalinhalten: 

− Kapitel «Destinationsstrategie» (aktuell und mitgetragen durch die regional massgebli-
chen Partner) mit: 

− Situationsanalyse (Ist-Zustand, Konkurrenzanalyse, Stärken und Schwächen der 
Destination), 

− Leitbild, 
− Aussagen zu strategischen Geschäftsfeldern (Themen und Zielmärkten), zu Zie-

len, zu Aufgabenprioritäten sowie weiteren strategischen Entscheidungen wie 
z.B. Kooperationen, 

− Beschreibung der aus der Strategie resultierenden Massnahmen (inkl. Kategori-
sierung der Massnahmen bezüglich der Notwendigkeit), 

− Massnahmen zur Förderung des klimaschonenden Tourismus, 
− Controlling der Strategieumsetzung; 
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− Kapitel «Marketingstrategie» mit Marketingzielen und Massnahmenplan 2025; 
− Kapitel «Führung und Organisation» mit Organigramm (operative/strategische Ebene), 

Stellenbeschreibungen/Pflichtenhefte, Anstellungsvertrag Geschäftsführer/in, Ge-
schäfts-/ Organisationsreglement (wenn vorhanden), CV Verwaltungsrat/Vorstand und 
Geschäftsführung; 

− Kapitel «Finanzen» mit Rechnung 2023/Budget 2024 und Revisionsbericht zur Jahres-
rechnung (sofern Organisation bereits besteht), Planerfolgsrechnung 2025, Aufzeigen 
der Einnahmen ohne öffentliche Gelder (Art und Herkunft, Nachweis mit Absichtserklä-
rungen oder Vereinbarungen). 
 

Die beiden anerkannten regionalen Tourismusorganisationen für die Jahre 2019 bis 2024 liefern Teile 
dieser Inhalte im Rahmen der jährlichen Leistungs- und Wirksamkeitsnachweise ab. Auf bereits abge-
lieferte, aktuelle Unterlagen können diese beiden Organisationen in der Bewerbung verweisen. Eine 
erneute Beilage in der Bewerbung 2025 bis 2030 ist daher fakultativ. 
 
3 Termine und Kontakt 

Die vollständigen Unterlagen für das Gesuch um Anerkennung zu einer regionalen Tourismusorgani-
sation in gedruckter Form sowie in PDF auf einem elektronischen Datenträger müssen bis zum 31. 
Mai 2024, 17.00 Uhr, bei der Volkswirtschaftsdirektion Uri, eingereicht werden. 
 
 
Adresse: 
Volkswirtschaftsdirektion Uri 
Amt für Wirtschaft und öffentlichen Verkehr 
Klausenstrasse 4 
6460 Altdorf 
 
 
Bei Fragen oder Unklarheiten behält sich die Volkswirtschaftsdirektion vor, ergänzende Auskünfte 
einzuholen. Die Vergabe der Anerkennung erfolgt bis zum 31. August 2024. Das Ergebnis wird den 
Gesuchstellenden unverzüglich mitgeteilt.  
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